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1. Prüfungsauftrag 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates des 

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., 

Berlin 

(im Folgenden auch „EWDE“ oder „Verein“ genannt) 

hat uns mit der Prüfung der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der 

Einhaltung der DZI Spenden-Siegel-Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale 

Fragen (DZI) in der 10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 1. Januar 2024) für den 

Sammlungsbereich Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" (nachfolgend 

„Spenden-organisation") für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2024, 

beauftragt. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Evangelisches Werk 

für Diakonie und Entwicklung e.V., Berlin.  

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns in analoger Anwendung des 

IDW Prüfungsstandards „Prüfung von Finanzaufstellungen oder deren Bestandteilen“ 

(IDW PS 490 n. F.) durchgeführten Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht.  

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) 

erstellt.  

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 

Verhältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 (AAB) 

maßgebend.. 
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2. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die gesetzlichen Vertreter des Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 

sind verantwortlich für die Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) des 

Sammlungsbereichs der Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 einschließlich der sachlichen und 

rechnerischen Richtigkeit der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der 

Erfüllung der Auflagen und Bedingungen entsprechend der DZI Spenden-Siegel-

Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in der 

10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 1. Januar 2024). 

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 

als notwendig erachten, um die Aufstellung der Jahresrechnung (Mittelverwendungs-

rechnung) einschließlich der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der 

Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der Erfüllung der Auflagen und 

Bedingungen entsprechend der DZI Spenden-Siegel-Leitlinien des Deutschen 

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in der 10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 

1. Januar 2024) zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. 

 

3. Verantwortung des Wirtschaftsprüfers  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu der 

Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) des Sammlungsbereichs der 

Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis 31. Dezember 2024 einschließlich der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der 

Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der Erfüllung der Auflagen und 

Bedingungen entsprechend der DZI Spenden-Siegel-Leitlinien des Deutschen 

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in der 10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 

1. Januar 2024), abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten 

einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzufuhren, dass hinreichende 

Sicherheit darüber erlangt wird, ob die Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) 

des Sammlungsbereichs der Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 einschließlich der sachlichen und 

rechnerischen Richtigkeit der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der 
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Erfüllung der Auflagen und Bedingungen entsprechend der DZI Spenden-Siegel-

Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) frei von wesentlichen 

– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist.  

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um 

Prüfungsnachweise für die in der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) des 

Sammlungsbereichs der Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 einschließlich der sachlichen und 

rechnerischen Richtigkeit der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der 

Erfüllung der Auflagen und Bedingungen entsprechend der DZI Spenden-Siegel-

Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) zu erlangen. Die 

Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 

Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher – 

beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben in der Jahresrechnung 

(Mittelverwendungsrechnung) des Sammlungsbereichs der Spendenorganisation 

„Diakonie Katastrophenhilfe" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 

2024 ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das 

interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung der Jahresrechnung 

(Mittelverwendungsrechnung). Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und 

durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens 

abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der angewandten 

Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der 

Gesamtdarstellung der Aufstellung der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) 

des Sammlungsbereichs der Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 einschließlich der sachlichen und 

rechnerischen Richtigkeit der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der 

Erfüllung der Auflagen und Bedingungen entsprechend der DZI Spenden-Siegel-

Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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4. Gegenstand, Art und Umfang der prüferischen Durchsicht 

4.1. Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die vom Evangelisches Werk für 

Diakonie und Entwicklung e.V., Berlin, erstellte Jahresrechnung (Mittelverwendungs-

rechnung) des Sammlungsbereichs der Spendenorganisation „Diakonie 

Katastrophenhilfe" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft. 

Die Jahresrechnung wurde aus den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2024 der 

Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" des Evangelisches Werk für 

Diakonie und Entwicklung e.V., Berlin, und des Evangelische Zentralstelle für globale 

Entwicklung e.V., Berlin, sowie den jeweils zu Grunde liegenden Buchführungen 

abgeleitet. Wir haben auch geprüft, ob die Jahresrechnung (Mittelverwendungs-

rechnung) der Spendenorganisation den DZI Spenden-Siegel-Leitlinien des Deutschen 

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in der 10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 1. 

Januar 2024) entspricht. 

4.2. Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben unsere Prüfung in analoger Anwendung des IDW Prüfungsstandards 

„Prüfung von Finanzaufstellungen oder deren Bestandteilen“ (IDW PS 490 n.F.) 

durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass 

wesentliche Fehler bei der Ableitung der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) 

der Spendenorganisation aus den zu Grunde liegenden Jahresabschlüssen sowie aus 

der jeweils zu Grunde liegenden Buchführung mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden. 

Wir haben uns dabei auch auf unsere Erkenntnisse aus unseren Prüfungen des 

handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Evangelisches Werk für Diakonie und 

Entwicklung e.V., Berlin, sowie auf den Jahresabschluss des Evangelische Zentralstelle 

für globale Entwicklung e.V., Berlin, gestützt. 

Die gesetzlichen Vertreter des Vereins haben einen handelsrechtlichen 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 für den Evangelisches Werk für Diakonie und 

Entwicklung e.V., Berlin, aufgestellt. Dieser Jahresabschluss wurde durch uns 

entsprechend § 317 ff. HGB geprüft und mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehen.  
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Der Jahresabschluss des Evangelische Zentralstelle für globale Entwicklung e.V., Berlin 

wurde durch uns entsprechend § 317 ff. HGB geprüft und mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehen. 

Wir haben die Prüfung im Monaten Juni bis September 2025 durchgeführt.  

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft haben uns in ihrer abgegebenen 

Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass die erteilten Aufklärungen und 

Nachweise vollständig sind. 

4.3. Feststellung und Erläuterung zur Jahresrechnung 

Das Rechnungswesen des Vereins ist nach dem System der kaufmännischen 

Buchführung eingerichtet. Die gesetzlichen Vertreter des Vereins erstellen einen 

handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie die diesem Bericht als Anlage beigefügte 

Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) des Sammlungsbereichs der 

Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" im Sinne der DZI Spenden-Siegel-

Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in der 

10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 1. Januar 2024).  

In den Jahresabschlüssen der Rechtsträger Evangelisches Werk für Diakonie und 

Entwicklung e.V., Berlin, und Evangelische Zentralstelle für globale Entwicklung e.V., 

Berlin, wurden in allen wesentlichen Belangen die gesetzlichen und 

rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung beachtet. Die Grundsätze des IDW Rechnungslegungsstandards 

IDW RS HFA 21 zur Rechnungslegung Spenden sammelnder Organisationen werden 

vom Rechtsträger Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Berlin, nicht 

vollumfänglich angewendet. 

Im Rahmen der Konsolidierung erfolgte eine Anpassung der Abschlussgliederung an die 

in den DZI Spenden-Siegel-Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen 

(DZI) vorgesehene Gliederung.  

Die DZI Spenden-Siegel-Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen 

(DZI) in der 10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 1. Januar 2024) werden eingehalten. 
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5. Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht die Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) des Sammlungsbereichs 

der Spendenorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe" für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis 31. Dezember 2024 einschließlich der sachlichen und rechnerischen 

Richtigkeit der Jahresrechnung (Mittelverwendungsrechnung) sowie der Erfüllung der 

Auflagen und Bedingungen in allen wesentlichen Belangen den DZI Spenden-Siegel-

Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in der 

10. überarbeiteten Fassung (gültig ab 1. Januar 2024). 

Diesen Vermerk erteilen wir auf der Grundlage des uns erteilten Auftrags. Dieser 

begrenzt unsere Haftung nach Maßgabe des § 323 HGB und der vereinbarten und 

diesem Prüfungsvermerk beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 

1. Januar 2024. 

 

Berlin, den 24. September 2025 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Dr. Dominic Sommerhoff 
Wirtschaftsprüfer 

Marc Jothann 
Wirtschaftsprüfer 

 



ANLAGEN



Anlage 1

2024 2023
in Euro in % in Euro in %

Mittelherkunft 
Spenden 30.041.454,79 43,8 49.308.987,44 51,8
Bußgelder 10.300,00 0,0 19.911,00 0,0
Nachlässe 1.158.224,08 1,7 264.796,97 0,3
Brot für die Welt-Katastrophenfonds 3.860.000,00 5,6 3.274.000,00 3,4
Finanzergebnis 1.468.246,38 2,1 1.997.021,68 2,1
davon Finanzertrag 1.962.499,91 2.548.829,80
davon Finanzaufwand 494.253,53 551.808,12

Öffentliche Mittel 26.474.071,46 38,6 32.518.157,89 34,2
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) 5.393.996,91 7.771.292,14
Auswärtiges Amt (AA) 17.676.235,00 16.475.956,05
Amt für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe der 
Europäischen Union (ECHO) 3.403.839,55 7.469.700,00
Sonstige 0,00 801.209,70

Beiträge Dritter 5.074.321,35 7,4 6.307.227,50 6,6
Brot für die Welt-Projektkooperationen 1.159.196,47 2.953.132,34
ACT Alliance 190.486,45 65.825,98
Diakonie Österreich 924.471,18 745.000,00
Sonstige Beiträge Dritter 2.800.167,25 2.543.269,18

Sonstige Erträge 511.811,58 0,7 1.486.820,52 1,6

Summe Mittelherkunft 68.598.429,64 100,0 95.176.923,00 100,0

Mittelverwendung
Programmarbeit 79.738.670,01 90,0 97.158.598,96 92,1
Projektaufwand 74.652.880,30 92.556.248,11
Personalaufwand 3.740.113,54 3.207.510,25
Abschreibungen 157.584,09 155.339,34
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.148.683,00 1.210.895,51
Zinsen 39.409,08 28.605,75
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 4.574.413,26 5,2 4.973.283,32 4,8
Materialaufwand 6.021,56 6.616,68
Personalaufwand 933.184,07 799.838,42
Abschreibungen 38.200,90 38.274,89
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.586.881,07 4.121.203,45
Zinsen 10.125,66 7.349,88
Verwaltung 4.259.217,02 4,8 3.335.456,24 3,2
Personalaufwand 2.547.335,53 1.683.761,18
Abschreibungen 112.077,37 81.878,26
sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Steuern 1.571.719,59 1.549.431,17
    davon aus Steuern 51.997,35 (VJ: 57.699,51)
Zinsen 28.084,53 20.385,63

Summe Mittelverwendung 88.572.300,29 100,0 105.467.338,53 100,0

Jahresrechnung 2024 "Diakonie Katastrophenhilfe"



Anlage 2

 
 

2024   2023
€ € €

  1. Zuwendungen und Zuschüsse zur Erfüllung  
      des Satzungszwecks, soweit im Geschäftsjahr zugeflossen
     a) Bundesmittel 23.070.231,91 24.247.248,19
     b) Kirchliche Mittel 140.000,00 67.749,97
     c) Sonstige  Zuwendungen und Zuschüsse 12.198.160,90 17.784.387,23
  2. Spenden, Kollekten, Nachlässe und Bußgelder
     a) Spenden 28.927.845,52 45.880.290,77
     b) Kollekten 1.113.609,27 3.428.696,67
     c) Nachlass- und Bußgelderträge 1.168.524,08 284.707,97
  3. Umsatzerlöse 119.227,17 85.654,62
  4. Beitragseinnahmen zur Erfüllung des Satzungszwecks 201,75 175,00
  5. Betriebskostenzuschüsse 14.300,28 14.979,37
  6. Sonstige betriebliche Erträge 22.113,97 657.457,10
  7. Verbrauch von/Zuführung zu (–)
      noch nicht verbrauchten Mitteln 20.329.839,06 11.018.969,96

  87.104.053,91 103.470.316,85
  8. Projektaufwand, soweit im Geschäftsjahr abgeflossen 74.652.880,30–      92.556.248,11–            
  9. Materialaufwand 6.021,56–               6.616,68–                    
 10. Personalaufwand 7.220.633,14–        5.691.109,85–              
 11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
      stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 307.862,36–           275.492,49–                 
 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.255.286,31–        6.823.830,62–              
   88.442.683,67–       105.353.297,75–          

1.338.629,76–         1.882.980,90–              
  13. Erträge aus Beteiligungen 29.269,54 19.513,03
  14. Erträge aus anderen Wertpapieren und
        Ausleihungen des Finanzanlage- und Umlaufvermögens 1.567.615,74 2.302.008,78
  15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 187.583,14 89.830,38
  16. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und auf
        Wertpapiere des Umlaufvermögens 178.031,49 137.477,61
  17. Abschreibungen und Veräußerungsverluste,
        die Finanzanlagen und  Wertpapiere des
        Umlaufvermögens betreffen 492.288,01–           549.903,29–                 
  18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 79.584,79–             58.246,10–                   

 1.390.627,11 1.940.680,41
  19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 51.997,35–              57.699,51–                   
  20. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss  0,00–                       0,00–                           
  21. Bilanzgewinn  0,00–                       0,00–                           

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Berlin
Spendenorganisation "Diakonie Katastrophenhilfe"

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024



Anlage 3

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. - Diakonie Katastrophenhilfe

Entwicklung Zuwendungen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Stand am Mittelherkunft Mittelverwendung Stand am
01.01.2024 U = Umbuchung U = Umbuchung 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR

Mittelbestand zum Stichtag 120.805.079,14 100.831.208,49

Spenden, Nachlässe und Bußgelder 31.209.978,87

Öffentliche Mittel/Beiträge Dritter 35.408.392,81

Sonstige Erträge/Finanzergebnis 1.980.057,96

Programmarbeit 79.738.670,01

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 4.574.413,26

Verwaltung 4.259.217,02

Gesamt 120.805.079,14 68.598.429,64 88.572.300,29 100.831.208,49



Anlage 4

Summe lt. 
handelsrechtlicher 

GuV 
Programmarbeit 

Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Verwaltung

EUR EUR EUR EUR

9. Projektaufwand 74.652.880,30       74.652.880,30         -                             -                         

10. Materialaufwand 6.021,56                -                            6.021,56                   -                         

11. Personalaufwand 7.220.633,14         3.740.113,54           933.184,07               2.547.335,53        

11a) Löhne und Gehälter 3.085.631,95        2.562.233,25          72.417,24                 450.981,46           
11b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV 767.901,71           637.797,83             17.446,97                 112.656,91           
11c) Serviceumlage* 3.367.099,48        540.082,46             843.319,86               1.983.697,16        

12. Abschreibungen 307.862,36            157.584,09              38.200,90                 112.077,37           

13. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.255.286,31         1.148.683,00           3.586.881,07            1.519.722,24        

13a) Reisekosten 121.245,45           63.142,88               15.385,69                 42.716,88             
13b) Sitzungs- und Tagungskosten, Erstat 23.062,12             11.634,41               2.706,32                   8.721,39               
13c) Honorare 309.221,30           92,42                      73.702,02                 235.426,86           
13d) Werbung und Repräsentation 2.062.090,97        -                           2.062.090,97            -                         
13e) Porto und Versandkosten 1.171.534,71        -                           1.171.534,71            -                         
13f) Bürobedarf, Zeitschriften und Bücher 584,58                  66,46                      4,30 -                         522,42                  
13g) EDV- und Telekommunikationsaufwand 214.225,30           112.162,58             27.094,77                 74.967,95             
13i) Sonstige Raumkosten 14.028,48             7.348,12                 1.798,45                   4.881,91               
13k) Versicherungen 1.059,07               186,96                    -                            872,11                  
13l) Fort- und Weiterbildung 22.982,65             11.790,19               3.621,53                   7.570,93               
13m) Sonstige personalbezogene Sachkosten 8.715,82               4.558,24                 1.082,01                   3.075,57               
13n) Mitgliedsbeiträge 221.600,24           -                           -                            221.600,24           
13o) Zuschüsse an Verbände und Organisator 190.942,00           64.143,66               14.288,93                 112.509,41           
13p) Kosten des Geldverkehrs 179.749,10           -                           -                            179.749,10           
13q) Übrige betriebliche Aufwendungen 30.282,16             2.587,82                 828,19                      26.866,15             
13r) Periodenfremder Aufwand 14.445,67             7.520,01                 1.674,83                   5.250,83               
13s) Serviceumlage* 1.669.516,69        863.449,25         211.076,95           594.990,49       

19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77.619,27              39.409,08                10.125,66                 28.084,53             

20. Steuern von Einkommen und Ertrag 51.997,35              -                            -                             51.997,35             

Summe Mittelverwendung laut Jahresrechnung 88.572.300,29           79.738.670,01         4.574.413,26            4.259.217,02        

*) Die Serviceumlagen stellen den DKH-Anteil der Aufwendungen der Zentralen Dienste des EWDE e.V. dar. Hierzu zählen insbesondere 
Sachaufwendungen für die Bereiche IT, Personal, Finanzen, Recht sowie Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes am Hauptsitz in Berlin und 
auch Personalaufwendungen der Zentralen Dienste sowie unserer Abteilung Kommunikation und Fundraising.

Ausgabenmatrix nach dem DZI Konzept für Werb- und Verwaltungsausgaben 2024 für die DKH

Gewinn- und Verlustrechnungsposition



Anlage 5

Spendenorganisation Diakonie 
Katastrophenhilfe (inkl. EZE)

Evangelisches Werk für 
Diakonie und 

Entwicklung e.V. (EWDE) 
*

Evangelische 
Zentralstelle für globale 

Entwicklung e.V. 
(EZE) *

Summe verfügbarer Mittel am 31.12.2024 126.660.397,94 123.118.666,06 3.541.731,88

davon:
Bewilligte Projektmittel 89.633.284,77 86.091.552,89 3.541.731,88
Freie Rücklage 0,00 0,00 0,00
Freie Projektmittelrücklagen 0,00 0,00 0,00
verfügbar für künftige Bewilligungen 37.027.113,17 37.027.113,17 0,00

Spendenorganisation Diakonie 
Katastrophenhilfe (inkl. EZE)

Evangelisches Werk für 
Diakonie und 

Entwicklung e.V. (EWDE) 
*

Evangelische 
Zentralstelle für globale 

Entwicklung e.V. 
(EZE) *

Summe verfügbarer Mittel am 31.12.2023 148.022.285,14 139.209.736,46 8.812.548,68

davon:
Bewilligte Projektmittel 95.418.733,44 86.606.184,76 8.812.548,68
Freie Rücklage 0,00 0,00 0,00
Freie Projektmittelrücklagen 0,00 0,00 0,00
verfügbar für künftige Bewilligungen 52.603.551,70 52.603.551,70 0,00

Aufgliederung Mittelbestand nach Rechtsträgern in Euro

* dargestellt werden ausschließlich die Zahlen der Spendenorganisation Diakonie Katastrophenhilfe aus dem Gesamtabschluss 
  des jeweiligen Rechtsträgers



Anlage 6

Mittelgeber 31.12.2024 31.12.2023

Bundesmittel 17.025.981,88 22.218.813,68
Kirchenmittel 192.229,10 660.206,90
sonstige Mittelgeber 8.610.978,47 4.338.185,42

25.829.189,45 27.217.206,00

Aufstellungen Forderungen Projektmittel in Euro



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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